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RS OGH 1997/1/30 8ObA2053/96m
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.01.1997

Norm

ABGB §1151 IE

ArbVG §101

Rechtssatz

Eine vertragsändernde Versetzung bedarf der Zustimmung des zu versetzenden Arbeitnehmers und ist mangels einer

solchen rechtswidrig und unzulässig; diese Frage ist im Rahmen einer Klage des Betriebsinhabers nach § 101 ArbVG

aber nicht zu prüfen.
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